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1 Einführung 

1.1 Grundlagen  

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung betreibt 3 Kläranlagen, insgesamt 36 Regenüber-

laufbecken und rund 335 km Abwasserkanäle. Das Einzugsgebiet umfasst circa 130 

km². Die Aufgaben erfüllen ca. 50 Mitarbeiter für das gesamte Stadtgebiet Göppingen 

sowie für die Anschlussgemeinden und Verbände vom Sitz des Unternehmens im Klär-

werk Göppingen aus. 

Seit den 1940er-Jahren werden dort wichtige Aufgaben für den Gewässerschutz wahr-

genommen. Seit 1997 wird die Kläranlage unter der Verantwortung des städtischen Ei-

genbetriebs Stadt-Entwässerung Göppingen (SEG) betrieben. Auch weitere Gemeinden 

aus dem Umland sind an die Anlage angeschlossen. Sie zählt zu den zehn größten in 

Baden-Württemberg. 

1.2 Zielsetzung 

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Göppingen benötigt für seine ca. 50 Mitarbeiter 

Mietberufskleidung. Beschaffung und Bereitstellung sowie Miet- Wasch- und Lieferser-

vices sowie Reparaturservice sind Gegenstand dieses Vertrages. Eine detaillierte Leis-

tungsbeschreibung enthält das Kapitel 3. 

Der Vertrag für den Service-Regelbetrieb wird auf 3 Jahre geschlossen, mit der Option 

der einmaligen Verlängerung um ein Jahr (12 Monate). 
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2 Vertragliche Grundlagen 

Der Bieter muss in der „Anlage „Leistungs- und Preisblätter“ im Tabellenblatt „Leistungs-

blatt Allgemein“ bestätigen, dass er alle in diesen Vertragsunterlagen mit „muss“ und 

„darf nicht“ formulierten Anforderungen ohne Einschränkungen erfüllen wird. 

2.1 Vertragsdokumente 

2.1.1 Vertragsbestandteile  

Nach Zuschlagserteilung werden folgende Dokumente Bestandteil der Vertragsunterla-

gen: 

• dieses Vertragsdokument, 

• das Leistungsverzeichnis (Anlage „Leistungs- und Preisblätter“), 

• ggf. genehmigte zusätzliche Leistungsmerkmale der Musterstücke i.S.e. Konkretisie-

rung der Leistungsbeschreibung, 

• das Angebot des Auftragnehmers,  

• das Auftragsschreiben des Auftraggebers,  

• die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B). 

 

Bei Unstimmigkeiten oder Widersprüchen gelten die Vertragsbestandteile in der oben ge-

nannten Rangfolge. 

2.1.2 Vertragsbedingungen des Auftragnehmers 

Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs- oder Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers ha-

ben keine Gültigkeit. Die gilt selbst in dem Fall, dass der Auftragnehmer in seinem An-

gebot auf solche Dokumente hinweist oder sie gewöhnlich in seinem laufenden Ge-

schäftsbetrieb verwendet. Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 

Ausführung von Leistungen (VOL/B). 

2.1.3 Änderungen  

Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber zu, vorgesehene Verfahren zur Leistungs-

erbringung einzuhalten. Sollten aus Gründen der Optimierung oder Sicherstellung der 

Leistungserbringung Änderungen an den vertraglichen Vereinbarungen seitens des Auf-

tragnehmers notwendig oder empfehlenswert sein, so sind diese Änderungen dem Auf-

traggeber anzuzeigen. 
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Den Vertrag betreffende zu ergänzende oder anzupassende Vereinbarungen müssen 

schriftlich getroffen werden. 

Den Vertrag betreffende mündliche Abreden oder in Textform abgegebene Erklärungen 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der anderen Vertragspartei. 

2.2 Vertragsbeginn, Laufzeit und Kündigung 

2.2.1 Beginn und Laufzeit des Vertrags 

Mit dem Zuschlag wird ein Dienstvertrag mit einem Auftragnehmer geschlossen. Für die-

sen beträgt für den Service-Regelbetrieb die Grundlaufzeit zunächst 36 Monate. Der 

Beginn der Laufzeit ist geplant zum 01.03.2026, frühestens jedoch mit vollständiger Be-

reitstellung des Bekleidungssortiment als Startzeitpunkt des Service-Regelbetriebs. Für 

diesen Fall endet die Grundlaufzeit am 28.02.2029. 

2.2.2 Verlängerung und Anpassungen des Vertrags 

Der Auftraggeber hat das Recht, die Vertragslaufzeit des Service-Regelbetriebs optional 

über die Grundlaufzeit hinaus einmalig um 12 Monate zu verlängern. Der Auftraggeber 

erklärt diese Absicht gegenüber dem Auftragnehmer in Schriftform spätestens sechs (6) 

Monate vor Ablauf der aktuell gültigen Vertragslaufzeit. Alle vertraglichen Regelungen 

behalten dabei unverändert Gültigkeit. 

Daraus ergibt sich – gemeinsam mit der Grundlaufzeit – eine maximale Laufzeit dieses 

Vertrags von 48 Monaten. Spätestens mit Ablauf dieses Zeitraums – dem 28.02.2030 – 

endet das Vertragsverhältnis automatisch ohne die Notwendigkeit einer Kündigung. 

2.2.3 Widerspruch und Kündigung 

Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags oder zur fristlo-

sen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

Bis zum Zeitpunkt der Kündigung von dem Auftragnehmer erbrachten Leistungen wer-

den durch den Auftraggeber nur vergütet, soweit sie zu dem vertraglich vorgesehenen 

Zweck verwertbar sind. Weitergehende Ansprüche des Auftragnehmers bestehen nicht. 

2.2.4 Pflichten nach Vertragsende 

Mit Vertragsende hat der Auftragnehmer unverzüglich und unaufgefordert sämtliche vom 

Auftraggeber erhaltenen Unterlagen, Hilfsmittel, Materialien oder Gegenstände heraus-

zugeben, die ihm zum Zwecke der Vertragsausführung bestimmungsgemäß nicht dau-

erhaft überlassen wurden.  
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Der Auftraggeber ist berechtigt, an Stelle der Herausgabe ganz oder teilweise die sichere 

und umweltgerechte Vernichtung zu verlangen. Diese ist dem Auftraggeber auf Verlan-

gen und nach seiner Wahl durch entsprechende Erklärung oder anderweitig nachzuwei-

sen.  

Gesetzliche Aufbewahrungspflichten für Dokumente bleiben davon unberührt. 

2.3 Preisangaben, Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen 

2.3.1 Preisangaben 

Die Preisangaben im Preisblatt in der „Anlage „Leistungs- und Preisblätter“ (Excel-Ta-

belle) und im Angebotsschreiben müssen in Euro (brutto inkl. USt.) beziffert werden. 

Die darin vorgegebene Preisstruktur (Bekleidungsmiete, Anfahrt, Einmal- und Zusatz-

leistungen etc.) ist einzuhalten.  

Die Preise müssen jeweils die geforderten Leistungen und alle für die Leistungserbrin-

gung notwendigen Materialien beinhalten und gelten für die gesamte Laufzeit des Ver-

trags, auch im Falle einer Verlängerung. 

Sofern Kleidungsstücke in unterschiedlicher Ausprägung für Damen und Herren ange-

boten werden, muss für beide Varianten derselbe Preis angegeben werden. 

2.3.2 Rechnungsstellung an den Auftraggeber 

Die Rechnungslegung muss in Euro (€) erfolgen. Auf jeder Rechnung muss zwingend 

die Auftragsnummer des Auftraggebers angegeben werden. 

Die Abrechnung aller Leistungen erfolgt monatlich rückwirkend. Rechnungen sind inner-

halb von 30 Tagen zur Zahlung fällig. 

Die Zustellung der Rechnungen an den Auftraggeber muss elektronisch an die genannte 

E-Mail-Adresse erfolgen.  

Es gilt die gesetzliche Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Leistungserbringung. 

2.4 Sonstige vertragliche Bestimmungen 

2.4.1 Leistungsort 

Leistungsort ist Göppingen (Geschäftssitz des Auftraggebers). 
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2.4.2 Sprache 

Die Vertragssprache für diesen Vertrag ist deutsch. Alle Besprechungen werden in deut-

scher Sprache abgehalten. Alle Vertragsunterlagen müssen in deutscher Sprache ver-

fasst werden. 

2.4.3 Datenschutz und Datensicherheit 

Das vom Auftragnehmer zur Erbringung der Leistungen eingesetzte Personal muss ver-

pflichtet werden, die geltenden Datenschutzbestimmungen gem. DSGVO einzuhalten.  

Der Auftragnehmer muss über alle Geschäftsvorgänge, -abläufe, Pläne, Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnisse sowie als vertraulich bezeichnete oder aufgrund sonstiger Um-

stände erkennbar als vertraulich zu behandelnden Informationen des Auftraggebers 

striktes Stillschweigen wahren. Diese Verpflichtung gilt auch über das Ende des Vertra-

ges hinaus.  

Der Auftragnehmer muss seine Mitarbeiter ebenfalls zur strengsten Diskretion anhalten, 

besondere Sicherheitsbestimmungen aufstellen und deren Einhaltung laufend überprü-

fen. Er muss die Verpflichtung zur Geheimhaltung auch Dritten auferlegen, die er zur 

Durchführung von Arbeiten beauftragt. 

Ein Verstoß des Auftragnehmers gegen die Verschwiegenheitspflicht verpflichtet ihn 

zum Ersatz aller hieraus erwachsenden Schäden. 
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3 Beschreibung der Leistung  

3.1 Abstimmungsgespräch zu Vertragsbeginn  

Der Bieter muss in der Anlage „Leistungs- und Preisblätter“ eine kompetente und ent-

scheidungsbefugte Ansprechperson benennen, welche dem Auftraggeber für alle leis-

tungsbezogenen und vertraglichen Themen zur Verfügung steht. Im Falle einer Abwe-

senheit muss diese gleichwertig vertreten werden. 

Vor Beginn des Leistungserbringung-Zeitraums wird ein abstimmendes Gespräch zwi-

schen Auftraggeber und Auftragnehmer am Sitz des Auftraggebers durchgeführt. An die-

sem muss seitens des Auftraggebers mindestens die benannte Ansprechperson teilneh-

men. Der Auftragnehmer darf nach eigenem Ermessen weitere kompetente Personen 

hinzuziehen. 

In diesem Termin werden wesentliche grundlegende Vereinbarungen zur Leistungser-

bringung besprochen und in gemeinsamer Abstimmung festgelegt. Dazu gehören kon-

krete Vereinbarungen für einmalige vertragliche Leistungen (Terminierung und Organi-

sation zur Besichtigung der Örtlichkeiten, Anfahrtswegen und Gebäudezugang, der 

Anprobe und Durchführung der Größenermittlung für die Mitarbeiter, Abstimmungen zur 

Kennzeichnung der Kleidungsstücke, Details zur Rechnungstellung u.a.) sowie Details 

zum Service-Regelbetrieb Festlegung des Liefertags, Einrichtung des Info-Systems des 

Auftragnehmers, Abstimmung über Zutrittsrechte, Dokumentation u.a. 

3.2 Zertifikate 

Die Bekleidung des Unternehmens muss die Anforderungen des Auftraggebers vollum-

fänglich erfüllen. Einzelheiten zu den einzelnen Artikeln sind in der Anlage „Leistungs- 

und Preisblätter“ aufgeführt. Dort muss der Bieter die Erfüllung der Mindeststandards 

bestätigen. Die entsprechenden Nachweise müssen dem Angebot beigefügt werden. 

Gleichwertige Zertifizierungen werden akzeptiert, sofern diese mindestens identische 

Qualitätsmerkmale der geforderten Nachweise nachvollziehbar belegen.  

Nachweise zu folgenden Zertifizierungen muss der Bieter seinem Angebot beilegen: 

• RAL Gütezeichen RAL-GZ 992 

• Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 

• Hygienemanagement nach DIN EN 14065 

• Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 
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3.3 Anforderungen an die Kleidung  

Das Sortiment muss Hosen in 4 Größenläufen enthalten: Normal- Schlank- Untersetzt 

und kurze Untersetzte. Zusätzlich muss zum Vertragsbeginn eine individuelle Anpas-

sung der Kleidungsstücke an die Träger erfolgen (vgl. Kapitel 3.5.1). 

Die Anforderungen an die Bekleidungsstücke sind in der Anlage „Leistungs- und Preis-

blätter“ je Personengruppe/Arbeitsumfeld Spezifisch aufgelistet. 

Es ist teilwiese wünschenswert, echte Damenbekleidung anzubieten. Im „Leistungsblatt 

allgemein“ ist angegeben, für welche Kleidungsstücke dies gewünscht ist. 

Die Berufskleidungsstücke müssen den in den Positionen beschriebenen Details z. B. 

Materialen, Grammaturen und Farben entsprechen. Alle genannten qualitativen und 

technischen Eigenschaften müssen erfüllt sein. 

Sofern die Erfüllung von Normen gefordert ist, sind die entsprechenden Nachweise dem 

Angebot beizulegen. Dazu gehören bspw. die nachfolgend genannten Normen, die Auf-

listung ist hier nicht abschließend: 

• EN 342 | Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte, 

• EN 343 | Schutz vor Regen und schlechtem Wetter, 

• EN 13034-6 | Schutz gegen flüssige Chemikalien, 

• Warnschutzkleidung laut BGI / GUV / 8591, 

• EN ISO 20471 | Warnschutz, 

• und weitere. 

3.4 Das Bekleidungssortiment 

Für das gesamte Bekleidungssortiment erwartet der Auftraggeber die Erfüllung sämtli-

cher geforderter Eigenschaften. Je nach Einsatzbereich werden unterschiedliche Anfor-

derungen an Material, Funktion, Ausstattung, Farbigkeit und Erfüllung von Normen ge-

stellt. 

Alle Kleidungsstücke müssen die grundsätzlichen Anforderungen erfüllen. Anhand der 

in den Leistungsblättern geschilderten abteilungsspezifischen Eigenschaften und Anfor-

derungen müssen die Bieter geeignete Kleidungsstücke aus dem lieferbaren Sortiment 

auswählen. Es sind Angaben zu Hersteller und Typ zu machen.  
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Sofern die Erfüllung von Normen gefordert ist, sind die entsprechenden Nachweise dem 

Angebot beizulegen. 

Neben der Erfüllung der jeweiligen Kleidungsstück-spezifischen Anforderungen müssen 

die Bieter Sorge dafür tragen, in der unternehmenseigenen Spannweite angebotener 

Qualitäten oder Kollektionen eine für den Auftraggeber passende Auswahl zu treffen. 

Der Auftraggeber setzt dabei voraus, dass jeder Bieter weder die einfachste/niedrigste 

noch die höchste Qualitätsstufe anbietet. Auf einer imaginären fünfstufigen Skala von A 

(unteres Qualitätssegment) bis E (höchstes Qualitätssegment) müssen die Bieter – nach 

eigenem Ermessen – Produkte auswählen, die einer Einstufung von C und/oder D ent-

sprechen. Die Übertragung der bietereigenen Qualitätsstufen des jeweils eigenen Ange-

botsportfolios auf diese imaginäre Skala muss der Bieter angemessen vornehmen. 

Es sollte spezifische Damenbekleidung angeboten werden. In der Anlage „Leistungs- 

und Preisblätter“ ist im „Leistungsblatt allgemein“ angegeben, für welche Kleidungsstü-

cke dies gewünscht ist. 

Darüber hinaus ist für die Kleidung grundsätzlich gefordert, dass die in den Kleidungs-

stücken verarbeiteten Materialien folgende Mindestanforderungen erfüllen: 

• Oeko-Tex oder vergleichbar  

• Einsatz von recyceltem Polyester 

Nachweise dazu muss der Bieter grundsätzlich seinem Angebot beilegen. Gleichwertige 

Zertifizierungen werden akzeptiert, sofern diese mindestens identische Qualitätsmerk-

male der geforderten Nachweise nachvollziehbar belegen.  

3.4.1 Arbeitsbekleidung 

Kleidungsstücke dieser Art müssen die Personen bei der Ausübung ihrer spezifischen 

Einsatzgebiete unterstützen und schützen. Die Kleidung dient der Erledigung der tägli-

chen Arbeit sowohl auf dem Betriebsgelände des Auftraggebers als auch während der 

der vor-Ort-Einsätze.  

3.4.2 Warnschutzbekleidung 

Kleidungsstücke dieser Art dienen in besonderer Art der Einhaltung von Vorschriften 

zum Arbeitsschutz. Dazu gehören u.a. Schutz vor Witterung, Stromschlag, Nässe, Che-

mikalien und sonstiger Gefährdung von außen, z.B. im Straßenverkehr. 
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3.4.3 Labor- und Businessbekleidung 

Kleidungsstücke dieser Art werden vorwiegend in der Verwaltung und in Leitungspositi-

onen getragen und müssen die daraus resultierenden Anforderungen erfüllen. 

3.5 Bereitstellung der Kleidungsstücke 

3.5.1 Termin zur Anprobe/Anpassung  

Nach Vertragsschluss muss der Auftragnehmer alle Kleidungsstücke in der erforderli-

chen Anzahl beschaffen. Davor muss ein Termin zur Anprobe am Firmensitz des Auf-

traggebers durchgeführt werden.  

Dieser Termin dient nicht nur zur Ermittlung der optimalen Passform für alle Bekleidungs-

stücke, sondern auch der Sicherstellung einer Erreichung aller Schutzziele. 

Diese Leistung wird nicht separat vergütet, sondern muss in den Mietpreis der Klei-

dungsstücke einkalkuliert sein. 

An diesem Termin muss seitens des Auftragnehmers mindestens eine sachkundige Per-

son teilnehmen, welche für jeden Mitarbeitenden des Auftraggebers die notwendigen 

Anpassungen an den Kleidungsstücken ermittelt und dokumentiert. Der Auftragnehmer 

darf nach eigenem Ermessen weitere Personen zu diesem Termin hinzuziehen, um 

diese Aufgabe innerhalb des Termins sachgerecht und vollständig zu erfüllen.  

Der Auftragnehmer darf ergänzend elektronische Werkzeuge verwenden. 

Weitere Details zur Durchführung dieser Anprobe werden im Abstimmungsgespräch zu 

Vertragsbeginn festgelegt (vgl. Kapitel 3.1). 

3.5.2 Personalisierung  

Es handelt sich bei allen Kleidungsstücken um personengebundene Berufsbekleidung. 

Die Mietberufskleidung ist auf der Vorderseite mit dem Firmenlogo des Auftraggebers 

zu versehen, auf Oberbekleidung und Latzhosen zusätzlich auch mit Namensemblem 

mit dem jeweiligen Mitarbeiternamen.  

Die Kennzeichnung erfolgt durch Aufnäher, die der Auftragnehmer anfertigen muss. Da-

für erforderliche Daten werden elektronisch von Auftraggeber zur Verfügung gestellt: 

Mitarbeiternamen als Liste, das Arbeitgeberlogo als Bilddatei bzw. nach Absprache. 

Zusätzlich muss ein identifizierendes Element (RFID-Chip, Name, Barcode o.ä.) im nicht 

sichtbaren Bereich auf jedem Kleidungsstück angebracht werden.  



 

Stadtentwässerung Göppingen 

13 

Seite 

17 

Beschaffung von Mietberufskleidung  
für die Stadtentwässerung Göppingen 

Vertragsunterlagen  Status: final 

Vergabenummer: L-450-105-25 Version: 3.0 

 

Vertragsunterlagen – Technischer Teil Seite 13 von 17 

 

 

Weitere Details zur Durchführung dieser Kennzeichnung werden im Abstimmungsge-

spräch zu Vertragsbeginn festgelegt (vgl. Kapitel 3.1). 

3.5.3 Bereitstellung und Nutzung  

Mit Vertragsschluss muss der Auftragnehmer unverzüglich mit der Beschaffung der Klei-

dungsstücke beginnen. Die in der Anlage „Leistungs- und Preisblätter“ angegebene Lie-

ferfrist ist einzuhalten. 

Die Laufzeit des Vertrags gem. Kapitel 2.2 beginnt erst mit der Aufnahme des rollieren-

den Service-Regelbetriebs (zur Abholung, Reinigung, Pflege und Rücklieferung) nach 

der vollständigen Bereitstellung des angepassten und personalisierten Bekleidungssor-

timents. 

Weitere Details zur Aufnahme des rollierenden Service-Regelbetriebs werden im Ab-

stimmungsgespräch zu Vertragsbeginn festgelegt (vgl. Kapitel 3.1). 

3.6 Abholung und Anlieferung 

Im Rahmen des Service-Regelbetriebs muss die Abholung und Lieferung der gereinigten 

Kleidung einmal pro Woche erfolgen. Der genaue Liefertag wird in Abstimmung zwi-

schen Auftraggeber und Auftragnehmer zum Vertragsbeginn festgelegt. Die Lieferung 

muss zu folgenden Zeiten möglich sein:  

Montags bis Donnerstag: 7:30 bis 15:30 Uhr 

Freitags 7:30 bis 12:00 Uhr 

Fällt der abgestimmte Abhol-/Liefertag auf einen Feiertag, so sind Abholung und Liefe-

rung auf den nächsten Arbeitstag danach zu verschieben. 

Der Auftragnehmer muss Abwurfbehälter für Schmutzwäsche sowie Schränke zur An-

lieferung bereitstellen. 

• Bereitstellung personenspezifischer Fächer oder Spinde für gereinigte Beklei-

dung, abschließbar mit Zahlenschloss  

• Lieferung sortiert nach Personen  

• Lieferung von Blusen und Oberhemden hängend auf Bügeln  

• Lieferung aller anderen Kleidungsstücke gefaltet  

• Lieferung einsortieren in Fächer oder Spinde 
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• Bereitstellung von Abwurfbehältern für gebrauchte Bekleidung  

o für gebrauchte, stark verschmutze Bekleidung  

im Umkleidebereich Damen  

o für gebrauchte, stark verschmutze Bekleidung  

im Umkleidebereich Herren 

o für gebrauchte Businessbekleidung 

• Bereitstellung von Behältern oder Kennzeichnungsmöglichkeiten zur Bestellung 

von Änderungen/Reparaturen/Ersatz/Reklamationen 

 

Detaillierte Angaben zur den Bereitstellungspreisen für die benötigten Mengen sind im 

„Leistungsblatt Allgemein“ in der Anlage „Leistungs- und Preisblätter“ zu machen. Sofern 

der Bieter die Bereitstellung in die Mietpreise der Bekleidung einkalkuliert, muss dort auf 

eine Angabe der Preise A3 bis A6 verzichtet werden! 

Die Abholung und Lieferung der Kleidungsstücke müssen dokumentiert werden und je-

derzeit für den Auftraggeber einsehbar sein. 

Der Auftragnehmer führt nach Abholung der Bekleidung eine Taschenkontrolle durch 

und entnimmt und sammelt ggf. in den Taschen verbliebene Gegenstände (z. B. private 

Bekleidung, Werkzeuge, Schlüssel, Handy). Diese müssen gesondert in einem Beutel 

verpackt an den Auftraggeber zurückgeliefert werden.  

3.7 Reinigungsleistungen 

Der Auftragnehmer muss die abgeholten Kleidungsstücke innerhalb von einer Woche 

reinigen, auf notwendige Reparaturen kontrollieren und wieder anliefern.  

Der Auftragnehmer stellt die Fachgerechte Reinigung und hygienische Aufbereitung aller 

Kleidungsstücke sicher. Eine sachgemäße Trocknung muss durchgeführt werden. 

Hautreizende und allergieauslösende Stoffe sowie Parfüm dürfen nicht eingesetzt wer-

den. Die eingesetzten Waschmittel müssen biologisch abbaubar sein. 

Die Behandlung der Abwässer muss umweltgerecht erfolgen. 

Der Auftragnehmer sichert umweltschonende und ressourcenschonende Waschverfah-

ren zu, welche zusätzlich die Schutzfunktion von PSA-Bekleidung dauerhaft erhält. Da-

bei sind die geltenden Normen sowie die Herstellerinformation, wie die Schutzkleidung 

zu waschen und zu pflegen ist, zu berücksichtigen und einzuhalten. 
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In folgenden Fällen ist der Auftragnehmer zur kostenlosen Nacharbeitung verpflichtet: 

• nicht qualitätsgerechte Reinigungsleistung, 

• nicht reparierte Defekte, 

• nicht durchgeführte Prüfung auf Erfüllung der Schutzfunktion. 

3.8 Instandhaltung/Reparatur/Ersatz 

Ein Reparaturservice im Rahmen des Service-Regelbetriebs von beschädigter Kleidung 

muss für alle vereinbarten Kleidungsstücke inklusiv sein. 

Die Instandhaltung der Kleidung umfasst das Erkennen und fachgerechte Reparieren 

jeglicher Art von Schäden oder Verschleiß (z. B. Ersetzen defekter oder ausgeleierter 

Drückknöpfe, Nähen oder Abdecken von Löchern, Austausch von Reißverschlüssen, 

Befestigen loser Teile). 

Der Auftragnehmer prüft bei jeder Kleidungsaufbereitung jedes Kleidungsstück (Ver-

schleißerscheinungen, Beschädigungen, Restverunreinigungen) und repariert bzw. 

tauscht bei Bedarf aus.  

Bekleidungsteile mit Warn-/Schutz-Funktionen müssen auf die ausreichende, normge-

rechte Wirkung das Warnschutzes oder Chemikalienschutzes überprüft werden. Dabei 

sind die geltenden Normen sowie die Herstellerinformationen zu berücksichtigen und 

einzuhalten. 

Zusätzlich muss der Auftragnehmer eine Vorgehensweise vorgeben, wie die Mitarbei-

tenden des Auftraggebers selbst entdeckte Mängel oder Schadstellen dem Auftragneh-

mer zur Reparatur melden und zukommen lassen können (vgl. Kapitel 3.6). 

Sind Reparatur und Rückgabe innerhalb von einer Woche bzw. in Ausnahmefällen – bei 

außergewöhnlich aufwändigen Reparaturen – innerhalb von zwei Wochen nicht möglich, 

ist ein passender Ersatz zur Verfügung zu stellen und der Auftraggeber ist umgehend zu 

informieren. 

Die Kosten für die Prüfung/Instandhaltung/Reparatur/Austausch sind in die Einheits-

preise einzukalkulieren.  

Ist die Kleidung nicht mehr in geeigneter Weise muss es von Auftragnehmer ausge-

tauscht werden. Hierfür fallen keine zusätzlichen Kosten für den Auftraggeber an. Der 

Auftragnehmer dokumentiert den Austausch von Kleidungsstücken und den Grund für 

diese Entscheidung. 
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3.9 Haftung/Pflichtverletzung/Schadenersatz 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Überprüfung sämtlicher Schutzfunktionen sowie 

die Einhaltung der je Kleidungsstück geforderten Normen sicherzustellen und die Prü-

fung nachzuweisen (vgl. Anlage „Leistungs- und Preisblätter“). Der Auftragnehmer haftet 

für alle Schäden, die infolge fahrlässiger, grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtver-

letzung entstehen. 
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4 Bewertung der Angebote  

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot unter Berücksichtigung des Preises 

und der Leistung erteilt.  

Zur Prüfung auf Erfüllung der Leistung werden folgende Kriterien verwendet: 

 A-Kriterien 

Alle A-Kriterien müssen uneingeschränkt erfüllt und vom Bieter bestätigt werden. 

 B-Kriterien  

B-Kriterien werden mit Punkten bewertet und gehen in die Leistungswertung ein. 

 

Auf die B-Kriterien im „Leistungsblatt allgemein“ werden – abhängig von der durch den 

Bieter für sein Angebot als zutreffend markierten Antwortmöglichkeit – Leistungspunkte 

in der jeweils angegebenen Höhe vergeben. So sind maximal 50 Leistungspunkte zu 

erreichen.  

Aus den Preisangaben des Bieters wird im Gesamt-Preisblatt die Gesamt-Angebots-

summe errechnet. 

Die Gesamtbewertung erfolgt durch die Ermittlung des Leistungs-Preis-Verhältnisses 

nach der „Einfachen Richtwertmethode“ gemäß UfAB 2018. 

Hierbei wird eine Kennzahl Z für das beste Leistungs-Preis-Verhältnis ermittelt: 

 

Z =
𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡−𝐴𝑛𝑔𝑒𝑏𝑜𝑡𝑠𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒 
 

 

Das Angebot mit der höchsten Leistungskennziffer Z erhält den Zuschlag. Sollten zwei 

oder mehrere Angebote die gleiche Leistungskennziffer ausweisen, erhält das Angebot 

mit dem niedrigsten Gesamtangebotspreis den Zuschlag. 

 


